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Antrag  
zur Errichtung einer geduldeten Baulichkeit 

 
 
 
Bitte in 2-facher Ausfertigung vollständig ausfüllen und persönlich unterzeichnen! 

 
Bauherr / Pächter………………………………………         Telefon:……………………………. 
 
Email:………………………………………………….. 
 
Anschrift : ……………………………………………………….……………………………………. 
 
Parzellennummer : ……       Weg / Nummer:…………………………………………………….. 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen! 

 
O Sichtschutzzaun auf der Gartengrenze 
O Sichtschutzzaun an Sitzflächen 
O Pergola, Rankgerüst als Sichtschutz  
O Kinderspielhaus, kein Baumhaus (Eigenbau max. H 1,5m x B 1,2m x T 1,2m) 

Standzeit höchstens bis zum 12. Lebensjahr des Kindes) 
O Sandkasten (Eigenbau, max. Größe 1,25m x 1,25m x 0,30m / 0,5m³ Sand) 
O Gartenteich (max. m²……………) 

Für alle anderen Baulichkeiten ist ebenfalls eine Skizze mit Maßangaben und der 
vorgesehenen Lage in der Parzelle einzureichen. Vorgegebene Maximalgrößen dürfen 
nicht überschritten werden. 

  
Mit Kündigung der Parzelle erlischt die Duldung und muss bei 
Übernahmeabsicht vom Nachpächter neu eingereicht werden.  
Der Vorstand behält sich vor, jederzeit und ohne Angaben von Gründen, den 
Rückbau zu veranlassen! 
 

                     
 
Datum …………………………….    Antrag erhalten am: …….………………… 
 
 
 
.....................................................    ………………………………………………. 
Unterschrift Antragsteller     Unterschrift Vorstand 

 

 

       ………………………………………………. 

Duldung bestätigt, Unterschrift Vorstand 

Vor Antragstellung zur Duldung eines Sichtschutzzaunes auf der Gartengrenze ist 
von den betreffenden Parzellennachbarn ein schriftliches Einverständnis einzuholen 
und dem Antrag beizulegen! 
Einzureichen ist eine Skizze mit den Gartenmaßen, Länge und Breite, die Länge der 
evtl. schon bestehenden bzw. der neu beantragten Sichtschutzzäune. 
Der Zaun darf die Maximalhöhe von 1,80 m nicht überschreiten. 
Es darf maximal 1/3 der Gartengrenze zur Nachbarparzelle bebaut werden.  

 


